
 
 

Aufgestellt: Berlin, den 13.10.2020  

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 

Stadtentwicklungsamt 
 

        O. Schruoffeneger  Giehler Vilser 
 

 Bezirksstadtrat Baudirektorin Obervermessungsrat 
 

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom 26. Oktober 2021 bis einschließlich 27. November 2021 öffentlich ausgelegt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 22. April 2021 beschlossen. 

Berlin, den 22. April 2021  

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt  

Stadtentwicklungsamt 
 

Giehler 
 

Baudirektorin 
 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 11 Abs. 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den 25. Mai 2021  

Bezirksamt Charlottenburg – Wilmersdorf von Berlin 
 
 

A.       A. Herz                                                         O. Schruoffeneger 
 

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 29. Mai 2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 514 verkündet worden. 

für die Grundstücke  
   

Spandauer Damm 98 / 112 und 
Fürstenbrunner Weg 2 / 50 sowie Teilflächen des 

Grundstücks Fürstenbrunner Weg 54 
im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Ortsteil Westend 
 
 

 

Textliche Festsetzungen 
 

1. Im Gewerbegebiet sind die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung 
genannten Nutzungen (Tankstellen) nicht zulässig. 
 

2. Im Gewerbegebiet sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 der Baunutzungsverordnung 
genannten Nutzungen (Anlagen für sportliche Zwecke) nicht zulässig. 
 

3. Im Gewerbegebiet sind die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 (Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) sowie Nr. 3 
(Vergnügungsstätten) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans.  
 

4. Im Gewerbegebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
 

5. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen 
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen im Sinne des  
§ 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung, 
außer Kraft. 

 
 
 
 

 

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis VII-104-3B 

 

Übersichtskarte 1:10000 Bebauungsplan VII-104-3B
 
 

Anlage zur VzB Nr. 63

 

Planunterlage: ALKIS - Berlin, Stand Oktober 2020 


